
 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Patrick Moll, Steuerberater 

Stand: Dezember 2023 
 

Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten sowie Steuerberatungs-
gesellschaften (im folgenden "Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
. 
 

1. Umfang und Ausführung des Auftrags  
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden 

Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend.  
(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Berufsausübung ausgeführt.  
(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten 

Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu 
Grunde legen. Soweit er Unrichtigkeiten feststellt, ist er ver-
pflichtet, darauf hinzuweisen.  
Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungs-
mäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbe-
sondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auf-
trag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.  

(4) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Be-
hörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist geson-
dert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftragge-
bers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von 
Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der 
Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen be-
rechtigt und verpflichtet. 

(5) Bei einer Veränderung der Rechtslage nach Abschluss einer 
Angelegenheit, ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen und die sich gegebenenfalls 
daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. 

 
2. Verschwiegenheitspflicht  
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflich-

tet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der 
Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschwei-
gen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn 
schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Ver-
schwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses fort.  

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang 
auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.  

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offen-
legung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerbe-
raters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit 
von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach 
den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtver-
sicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.  

(4) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte 
nach §102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt. 

(5) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten 
des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der 
erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer auto-
matisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungs-
rechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu 
übertragen, soweit er dieses im Rahmen eines gesetzlich 
vorgeschriebenen Auftragsverarbeitungsvertrages auf den 
Datenschutz verpflichtet hat.  

(6) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige 
schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.  

(7) Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, so-
weit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der 
Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit 
tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheits-
pflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich da-
mit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/ Auditor Ein-
sicht in seine - vom Steuerberater abgelegte und geführte - 
Handakte genommen wird. 

(8) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung 
von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf 
Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheits-
verpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seiner-
seits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Siche-
rungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Pa-
piere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zu-
gehen. Dies gilt insbesondere auch für den Fax- und E-Mail-
Verkehr. Zum Schutz der überlassenen Dokumente und Da-
teien sind die entsprechenden technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere über das 

normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen wer-
den müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Verein-
barung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevan-
ter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Ver-
kehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss. Der 
Steuerberater ist nicht verpflichtet, den Mandanten auf der-
artige Risiken hinzuweisen und Lösungen anzubieten. 

 
3. Mitwirkung Dritter  
(1) Zur Ausführung des Auftrags, ist der Steuerberater berech-

tigt Mitarbeiter und datenverarbeitende Unternehmen hinzu-
zuziehen. Zur Beauftragung Dritter ist er nur nach entspre-
chender ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers be-
fugt.  

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und Daten 
verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu 
sorgen, dass sich diese entsprechend § 2 Abs. 1 ebenfalls 
zur Verschwiegenheit verpflichten.  

(3) Der Steuerberater ist berechtigt, bei Hinzuziehung von all-
gemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) und Praxistreuhändern 
(§ 71 StBerG) Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 
Abs. 2 StBerG zu gewähren.  

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner gesetzli-
chen Pflichten erforderlich, einen Datenschutzbeauftragten 
zu bestellen. Sofern der Datenschutzbeauftragte noch nicht 
der Verschwiegenheitspflicht nach § 2 Abs.2 unterliegt, hat 
der Steuerberater dafür zu sorgen, dass sich der Daten-
schutzbeauftragte mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis verpflichtet. 

(5) Der Auftraggeber erteilt dem Steuerberater seine ausdrück-
liche Einwilligung, dass dieser die Einziehung bestehender 
und zukünftigen Gebührenforderungen vom Auftraggeber 
an einen Dritten übertragen oder abtreten kann. Bei dem 
Dritten kann es sich auch um eine Person oder Personen-
vereinigung handeln, die kein Steuerberater ist. 
 

4. Mängelbeseitigung 
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger 

Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesse-
rung zu geben.  

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mangel 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die 
Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten 
des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuer-
berater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabset-
zung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags 
verlangen.  

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfeh-
ler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegen-
über berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerbe-
rater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers 
berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn be-
rechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des 
Auftraggebers vorgehen. 

(4) Der Auftraggeber hat das Recht –wenn und soweit es sich 
bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 
611, 675 BGB handelt –die Nachbesserung durch den Steu-
erberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftrag-
geber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendi-
gung des Mandats durch einen anderen Steuerberater fest-
gestellt wird. 

 
5. Haftung  
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschul-

den seiner Erfüllungsgehilfen soweit keine Haftungsbegren-
zung oder ein -ausschluss vereinbart ist. 

(2) Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers 
kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unter-
liegt, verjährt  
- er in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der An-

spruch entstanden ist und der Auftraggeber von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person des 



 
Schuldner Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen musste, 

- ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an, 

- ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis o-
der grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der 
Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem 
sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. Maß-
geblich ist die früher endende Frist. 

(3) Die in den Absätzen 1 bis 2 getroffenen Regelungen gelten 
auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, 
soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder vor-
vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater 
und diesen Personen begründet werden. 

(4) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater 
auf Ersatz eines nach Abs. l fahrlässig verursachten Scha-
dens wird auf EUR 1.000.000,00 (in Worten: EUR ***eine 
Million***) begrenzt. Die Begrenzung bezieht sich lediglich 
auf einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung für grobe Fahrläs-
sigkeit und Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haf-
tungsbeschränkung ausgenommen sind Haftungsansprü-
che für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit. 

(5) Ferner gilt die festgesetzte Haftungsbegrenzung auch ge-
genüber Dritten, sollten diese in den schützenden Bereich 
eines Mandantenverhältnisses fallen. Demnach wird § 334 
BGB nicht außer Kraft gesetzt. 

(6) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die 
Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 4 genannten 
Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen 
Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auf-
traggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.  

 
6. Pflichten des Auftraggebers  
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es 

zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich 
ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterla-
gen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem 
Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Ver-
fügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über 
alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des 
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen 
des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zwei-
felsfragen Rücksprache zu halten.  

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unab-
hängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehil-
fen beeinträchtigen könnte. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des 
Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung wei-
terzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt 
die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten 
ergibt. 

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räu-
men Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur In-
stallation und Anwendung der Programme nachzukommen. 
Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berech-
tigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorge-
schriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber 
darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater 
bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat al-
les zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte 
an den Programmen durch den Steuerberater entgegen-
steht.  

 
7. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auf-

traggebers  
(1) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder sonst 

obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der 
vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist 
der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit 
der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des 
Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem 
Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos 
kündigen (vgl. Nr. 11 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch 
des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug o-
der die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstan-
denen Mehraufwendungen sowie des verursachten Scha-
dens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

(2) Sollte der Mandant dem Steuerberater Daten aus EDV-Pro-
grammen überlassen wie bspw. Daten zur Kassenführung- 
und -abrechnung, zur Material- und Warenwirtschaft, zur 

Fakturierung, zur Lohnabrechnung, zum Debitoren-/Kredito-
renmanagement, Wiegedaten, Daten zu Taxametern, zur 
Zeiterfassung etc., die dem Zweck der Übernahme in den 
Jahresabschluss oder der steuerliche Buchhaltung haben, 
ist alleine der Mandant für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
und der Ordnungsmäßigkeit des eingesetzten Systems ver-
antwortlich. Für deren Prüfung hingegen ist, soweit durch 
Einzelvertrag nichts anderes bestimmt wurde, der Mandant 
nicht verantwortlich. 

 
8. Datenschutz 
(1) Die Vertragspartner werden die jeweils anwendbaren daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen beachten und entspre-
chend Art. 32 Abs. 4 DSGVO Maßnahmen ergreifen, um si-
cherzustellen, dass ihnen unterstellte Personen personen-
bezogene Daten nur auf Anweisung des Verantwortlichen 
verarbeiten. 

(2) Verarbeitet und übermittelt der Auftraggeber personenbezo-
gene Daten an den Steuerberater, so steht er dafür ein, dass 
er dazu nach den anwendbaren, insb. datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen berechtigt ist. Folgt die Berechtigung 
aus einer Einwilligung des Betroffenen, so stellt der Auftrag-
geber dem Steuerberater den Nachweis der Einwilligung auf 
Verlangen unverzüglich zur Verfügung. Der Auftraggeber 
kann mit dem Steuerberater Maßnahmen zur Datensiche-
rung vereinbaren und es diesem ermöglichen, sich über die 
Einhaltung dieser Vereinbarungen zu informieren. 
Im Falle eines Verstoßes stellt der Auftraggeber den Steuer-
berater von Ansprüchen Dritter frei. 

(3) Sofern die Voraussetzungen einer Auftragsverarbeitung 
(Art. 28 DSGVO) vorliegen, gelten die folgenden Bestim-
mungen:  
1. Der Steuerberater verarbeitet personenbezogene Daten 
nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers. Der Auf-
traggeber ist im Rahmen dieser Auftragsverarbeitung für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Daten-
schutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der 
Datenweitergabe an den Steuerberater, sowie für die Recht-
mäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Ver-
antwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO).  
2. Den Steuerberater treffen im Rahmen der Auftragsverar-
beitung die folgenden Pflichten: 
a. Der Steuerberater wird in seinem Verantwortungsbereich 
die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den 
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht 
wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen 
zum angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers 
treffen, die den Anforderungen der Datenschutz--Grundver-
ordnung (Art. 32 DS-GVO) genügen. Der Steuerberater hat 
technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die 
die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbar-
keit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung dafür, dass diese für die Risiken der zu 
verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau bie-
ten. Der Steuerberater gewährleistet, ein Verfahren zur re-
gelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung einzusetzen (Art. 32 Abs. 1 lit. 
d) DS-GVO). 
b. Der Steuerberater gewährleistet, dass es den mit der Ver-
arbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbei-
tern und anderen für den Steuerberater tätigen Personen 
untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbei-
ten. Ferner gewährleistet der Steuerberater, dass sich die 
zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer 
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht be-
steht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. 
c. Der Steuerberater nennt dem Auftraggeber einen An-
sprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Da-
tenschutzfragen. 
d. Nach Ende des Vertragsverhältnisses kann der Auftrag-
geber die Übergabe der vertragsgegenständlichen Daten 
verlangen. Vergütung und Schutzmaßnahmen hierzu sind 
gesondert zu vereinbaren, sofern nicht im Vertrag bereits 
vereinbart. 
e. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch 
eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche 
nach Art. 82 DS-GVO, verpflichtet sich der Steuerberater 
den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rah-
men seiner Möglichkeiten zu unterstützen.  
3. Den Auftraggeber treffen im Rahmen der Auftragsverar-
beitung die folgenden Pflichten: 



 
a. Der Auftraggeber hat den Steuerberater unverzüglich und 
vollständig zu informieren, wenn er in den Auftragsergebnis-
sen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen feststellt.  
b. Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch 
eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche 
nach Art. 82 DS-GVO, gilt § 8 Abs. 3 Nr. 2e entsprechend.  
c. Der Auftraggeber nennt dem Steuerberater den An-
sprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Da-
tenschutzfragen. 
4. Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur 
Berichtigung Löschung oder Auskunft an den Steuerberater, 
wird der Steuerberater die betroffene Person an den Auf-
traggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftrag-
geber nach Angaben der betroffenen Person möglich ist und 
leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich an 
den Auftraggeber weiter. Der Steuerberater haftet nicht, 
wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftragge-
ber nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet 
wird. 
5. Der Steuerberater weist dem Auftraggeber die Einhaltung 
der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten mit geeigne-
ten Mitteln nach. 
6. Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber 
oder einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, 
werden diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Stö-
rung des Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berück-
sichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. 
Der Steuerberater darf diese von der vorherigen Anmeldung 
mit angemessener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung 
einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten an-
derer Kunden und der eingerichteten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der 
durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbe-
werbsverhältnis zu dem Steuerberater stehen, hat der Steu-
erberater gegen diesen ein Einspruchsrecht.  
 
Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion 
darf der Steuerberater eine Vergütung verlangen, wenn dies 
zuvor vereinbart ist. Der Aufwand einer Inspektion ist für den 
Steuerberater grundsätzlich auf einen Tag pro Kalenderjahr 
begrenzt. 

(4) Es werden folgende Informationen über den Mandanten er-
hoben: 
· Anrede, Vorname, Nachname, Staatsangehörigkeit, Ge-

burtsdatum, 
· eine oder mehrere gültige E-Mail-Adressen, 
· postalische Anschrift, 
· Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), 
· unter Umständen besondere personenbezogene Daten 

im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO, die für die Tätigkeit 
im Rahmen des Mandats notwendig sind, 

· darüber hinausgehende Informationen, die für die Bera-
tung und die Tätigkeit im Rahmen des Auftrags i.S.d. § 1 
notwendig sind. 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als Mandanten 
identifizieren zu können und Ihnen eine angemessene steu-
erliche Beratung zu bieten, Sie zu vertreten, sowie zur Kor-
respondenz mit Ihnen, zur Rechnungsstellung. 

(5) Mit einem Newsletter informieren wir Sie gerne über aktuelle 
steuerliche Fragen oder geben Ihnen allgemeine, für Sie ggf. 
interessanten Informationen. Zu diesem Zweck wurde auf 
der Homepage der Kanzlei ein Informationsservice in Form 
eines RSS-Feeds eingestellt, der von Ihnen abonniert wer-
den sollte. 

(6) Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin. Mit der 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären Sie insoweit 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a DS-GVO und Art. 9 Abs. 
2 Buchst. a DSGVO Ihre Einwilligung zu der beschriebenen 
Datenverarbeitung. Sie ist zudem in dem unter Ziffer 4 be-
schriebenen Umfang nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DS-
GVO für die angemessene Bearbeitung des Auftrags iSd § 
1 und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
der vorliegenden Vereinbarung erforderlich bzw. nach Art. 9 
Abs. 2 Buchst. f DS-GVO zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich. 

(7) Die erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von 10 Jah-
ren in Anlehnung an die steuerliche Aufbewahrungsfrist, 
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Mandat beendet 
wurde, gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass 
gem. Art 6 Abs.1 S.1c DS-GVO eine längere Speicherung 
verpflichtend vorgesehen ist. 

(8) Alle Daten und Informationen die im Rahmen des Auftrags-
verhältnisses ergeben, unterliegen der beruflichen Ver-
schwiegenheitspflicht. Sollte eine Übermittlung der persönli-

chen Daten an Dritte nötig sein, findet sie unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten nur statt, soweit der Mandant 
nach Art. 6 Abs.1 S.1a DS-GVO zugestimmt hat oder dies 
nach Art. 6 Abs.1 S.1b DS-GVO für die Abwicklung von Auf-
tragsverhältnissen erforderlich ist. Das wäre der Fall bei ei-
ner Weitergabe an Vertrags- und Verhandlungspartner, Ver-
fahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren 
Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Be-
hörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltend-
machung und Verteidigung der Rechte des Mandanten. 

(9) Der Mandant hat ein Recht auf Widerruf der Einwilligung, 
Auskunft, Berichtigung oder Vervollständigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Beschwerde bei der Auf-
sichtsbehörde und/oder Widerspruch gegen eine Nutzung 
auf der Grundlage von berechtigten Interessen. Für weitere 
Einzelheiten ist auf die allgemeine Datenschutzerklärung 
hinzuweisen. 

(10) Der Mandant erklärt sich einverstanden, dass die Kommuni-
kation zwischen Ihm und dem Steuerberater oder auch ein-
gebundenen Dritten mittels unverschlüsselter E-Mail erfol-
gen kann. Dabei sei auf die Risiken wie u.a. Zugangsver-
schaffung und Kenntnisnahme Dritter zu den erhaltenen Da-
ten oder Viren in den E-Mails hingewiesen. Wichtig ist, dass 
-Mails nicht unter das Postgeheimnis fallen und daher kein 
strafrechtlicher Schutz für E-Mails besteht, entsprechend 
haftet der Steuerberater nicht für entstandene Schäden. Der 
Mandant hat jedoch immer auch einen Anspruch auf ver-
schlüsselte E-Mail-Korrespondenz, worauf er hiermit ver-
zichtet. 

 
9. Bemessung der Vergütung  
(1) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass statt der 

gesetzlichen Gebühren in Textform eine höhere oder niedri-
gere Gebühr vereinbart werden kann. (Hinweis nach § 4 
Abs. 4 StBVV) 
Wird keine abweichende Vereinbarung getroffen, bemisst 
sich die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des 
Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG. 
Dabei ist zu beachten, dass eine niedrigere Gebühr nur in 
außergerichtlichen Angelegenheiten vereinbart werden darf. 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung oder der 
Vereinbarung keine Regelung erfahren, gilt die übliche Ver-
gütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch 
des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
 

10. Vorschuss  
(1) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehen-

den Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen 
Vorschuss fordern.  

(2) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der 
Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere 
Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss 
eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die 
Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekannt 
zu geben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Ein-
stellung der Tätigkeit erwachsen können. 

 
11. Beendigung des Vertrags  
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistun-

gen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kün-
digung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den 
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im 
Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.  

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag 
im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Ver-
tragspartner außerordentlich nach Maßgabe der §§ 626 ff. 
BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu er-
folgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, 
bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu 
erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen 
Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss 
ausgehändigt werden soll.  

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind 
zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in 
jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die 
zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristver-
längerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für 
diese Handlungen haftet der Steuerberater nach § 5.  

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, 
was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat 
und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszu-
geben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem 
Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf 



 
Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu 
erteilen und Rechenschaft abzulegen.  

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem 
Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags ein-
gesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich an-
gefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen un-
verzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu lö-
schen. Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater 
kann der Mandant jedoch die Programme für einen noch zu 
vereinbarenden Zeitraum zurückbehalten, soweit dies zur 
Vermeidung von Rechtsnachteilen unbedingt erforderlich ist.  

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unter-
lagen beim Steuerberater abzuholen. 

 
12. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des 

Vertrags  
(1) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so 

richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters 
nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen 
werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die 
gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen 
mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertrags-
abschluss ausgehändigt werden soll.  

 
13. Handakten, Arbeitsergebnisse, Zurückbehaltungs-

rechte    
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn 

Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. 
Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung 
dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber 
schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu 
nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen 
sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachge-
kommen ist.  

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle 
Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner be-
ruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhal-
ten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen 
dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die 
Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift 
erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten 
Arbeitspapiere.  

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Been-
digung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftragge-
ber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist her-
auszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er 
an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotoko-
pien anfertigen und zurückbehalten.  

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitser-
gebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen sei-
ner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, so-
weit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbeson-
dere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschul-
deten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. 
Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend 
gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung 
eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.  
 

14. Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsge-
setz 
Der Steuerberater ist gesetzlich nicht verpflichtet und auch 
nicht freiwillig dazu bereit, an einem Streitbeilegungsverfah-
ren teilzunehmen. 

 
15. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus er-

gebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.  
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. 

der Ort der weiteren Beratungsstelle des Steuerberaters, 
wenn der Auftraggeber Kaufmann ist.  

 
16. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit  

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen 
unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die un-
wirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die 
dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.  

 
17. SEPA-Fälligkeiten und Pre-Notifikation im SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren 
Die Leistungen des Steuerberaters sind grundsätzlich sofort 
fällig. Im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren beträgt die 
Pre-Notifikation-Frist 5 Tage. Die 14-tätige Pre-Notifikation-
Frist wird hiermit rechtsverbindlich verkürzt. 
 
 

18. Änderungen und Ergänzungen  
Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen 
bedürfen der Schriftform. 
 
Steuerberaterkanzlei  
Patrick Moll 
Auf dem Hohenstein 1 
61231 Bad Nauheim 


